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Beschreibung

[0001] Bei der Erfindung handelt es sich um ein 
Kleidungsstück, das durch das Verschließen der un-
teren und sofern vorhanden, weiterer seitlicher Öff-
nungen mittels einer oder mehrerer vorhandener Ver-
schlussmöglichkeiten in eine Tragetasche, einen 
Beutel oder eine Tasche verwandelt werden kann.

Stand der Technik

[0002] Allgemein werden Kleidungsstücke zum 
Schutz gegen Blicke, Kälte oder Wärme getragen. 
Sie bestehen zumeist aus textilem Stoff und anderen 
Geweben und Geflechten aber auch aus Kunststoff 
oder aus Papier.
[0003] Irgendwann werden diese aus verschiede-
nen Gründen nicht mehr benutzt und dann meistens 
entsorgt.
[0004] Der Nachteil dieser Methode liegt in der Roh-
stoff- und Materialverschwendung, der Umweltbelas-
tung und einer Wertvernichtung.

Aufgabenstellung

[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist es, diesem mil-
lionenfach vorhandenen Artikel bei Bedarf einen wei-
teren, praktischen Nutzen in Form einer Tragetasche 
zu geben.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch ge-
löst, dass an einem unten offenen Kleidungsstück mit 
Schulterträgern oder Ärmelöffnungen wie z.B. einem 
Kleid, einem Pullover, einem Unterhemd bzw. einem 
Rock oder einer Hose mit Gürtel, unten oder auch 
seitlich ein oder mehrere Verschlüsse angebracht 
sind, die es nach Verschließen erlauben, das ehema-
lige Kleidungsstück als Tasche zu verwenden.

Patentansprüche

1.  Kleidungsstück (Abb. 1 bis Abb. 3) mit einer 
oder mehreren unteren oder seitlichen Öffnungen, 
dadurch gekennzeichnet, dass dasselbe an diesen 
Öffnungen mit Verschlussmöglichkeiten ((2), (3)) ver-
sehen ist, so dass es mit geschlossenen Verschlüs-
sen (Abb. 3 bis Abb. 5) nunmehr als Tragetasche 
Verwendung finden kann, wobei die Ärmellöcher, die 
Schulterträger, ein Gürtel, seitliche Taschen oder an-
dere Öffnungen als Träger ((4), (5) und (6)) der Ta-
sche dienen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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